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Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung 2017 

des Schulverbandes der Grundschule 

Hinterschmiding-Grainet 

 

Auf Grund des Art 9 des Bayer. Schulfinanzie-

rungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 41 ff des Ge-

setzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung 

(GO) erlässt die Schulverbandsversammlung 

folgende Haushaltssatzung: 

  

I. 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird im 

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und 

Ausgaben auf je 291.840,00 € und im Vermö-

genshaushalt  in den Einnahmen und Ausgaben 

auf je 17.500,00 € festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im 

Vermögenshaushalt werden nicht aufgenom-

men. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-

haushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Schulverbandsumlage: 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht ge-

deckte Bedarf zur Finanzierung von Ausga-

ben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) 

wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 

194.640,00 € festgesetzt und nach der Zahl 

der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 

Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsum-

lage). 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsum-

lage wird die maßgebende Schülerzahl nach 

dem Stand vom 1. Oktober 2015 auf 171 

Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbands-

schüler auf 1.138,25 € festgesetzt. 

 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erho-

ben. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-

zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 40.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-

men. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 

01.01.2017 in Kraft. 

 

II. 

 

Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 9 

Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 

KommZG i.V.m. Art. 67, 71 und 73 GO geneh-

migungspflichtige Teile (Schreiben des Landrat-

samtes vom 27.04.2017, Az. 21-941/2-16 schv). 
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III. 

 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 

Abs. 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO amtlich 

bekanntgemacht. 

 

Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 

65 Abs. 3 GO ab sofort im Rathaus Hinter-

schmiding, Dorfplatz 23, Zimmer 103, öffentlich 

auf. 

 

Dort liegt auch die Haushaltssatzung mit ihren 

Anlagen während des ganzen Jahres innerhalb 

der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht 

bereit (§ 4 Bekanntmachungsverordnung). 

 

 

Hinterschmiding, 31.05.2017 

Schulverband 

Hinterschmiding-Grainet 

 

Raab 

Schulverbandsvorsitzender 
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